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1 Allgemeine Angaben
Rechtliche Grundlage für die Aufstellung und Fortschreibung der Braunkohlen- bzw. 
Sanierungsrahmenpläne bilden die §§ 5 und 6 SächsLPlG.

Gemäß § 5 Abs. 1 SächsLPlG sind für stillgelegte Braunkohlentagebaue Braunkohlenpläne als 
Sanierungsrahmenpläne in eigenständigen Verfahren aufzustellen. Als Teilregionalpläne regeln sie 
insbesondere die Grundzüge der Wiedernutzbarmachung der Oberfläche und die anzustrebende 
Landschaftsentwicklung im Rahmen der Wiedernutzbarmachung in Form von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten. Insoweit sind in den Geltungsbereichen der Sanierungsrahmenpläne neben den 
Zielen und Grundsätzen des Regionalplans auch die Ziele der Sanierungsrahmenpläne zu beachten und 
deren Grundsätze zu berücksichtigen. 

In der Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien gelten Sanierungsrahmenpläne für die stillgelegten 
Tagebaue Bärwalde, Berzdorf, Burghammer, Heide, Scheibe, Spreetal, Trebendorfer Felder, Laubusch/
Kortitzmühle, Lohsa (Teile 1 und 2), Werminghoff (Knappenrode), Skado und Koschen sowie Zeißholz. 
Die Erstellung der einzelnen Sanierungsrahmenpläne und des Regionalplans erfolgte in verschiedenen 
zeitlichen Ebenen, was zu unterschiedlichen Planaktualitäten führte und damit eine eindeutige 
räumliche und inhaltliche Trennung zwischen Regionalplan und Sanierungsrahmenplänen erschwerte. 

Der Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien wurde fortgeschrieben und am 26. Januar 2023 
durch Satzung beschlossen. Die Genehmigung wurde durch das Sächsische Staatsministerium für 
Regionalentwicklung am 25. August 2023 erteilt. Mit der Fortschreibung des Regionalplans ist jedoch 
keine „automatische“ Fortschreibung der Sanierungsrahmenpläne verbunden. Die Fortschreibung 
oder Änderung eines Raumordnungsplans erfordert stets ein selbständiges Verfahren analog 
dem Verfahren zur Aufstellung dieses Raumordnungsplans nach § 7 Abs. 7 ROG. Im Gegensatz 
zum Regionalplanverfahren ist im Braunkohlenplanverfahren zusätzlich die Befassung des 
Braunkohlenausschusses und ggf. die Durchführung einer Erörterungsverhandlung vorgeschrieben. 
Gemäß § 4 der Satzung des Regionalen Planungsverbandes bereitet der Braunkohlenausschuss die 
sachlichen und verfahrensmäßigen Entscheidungen zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung eines 
Braunkohlen- bzw. Sanierungsrahmenplans für die Verbandsversammlung vor. 

Im Verfahren zur Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberlausitz-Niederschlesien 
stand zunächst die Klarstellung der grundsätzlichen Zuständigkeit von Sanierungsrahmenplan und 
Regionalplan im Vordergrund. 

Mit der vorliegenden Teilfortschreibung des Sanierungsrahmenplans wurde eine Neuordnung der 
Zuständigkeit zwischen Regional- und Sanierungsrahmenplanung in Bezug auf die Festlegungen zu 
Raumnutzungen und Raumfunktionen verfolgt. Dabei ging es um die Herstellung einer eindeutigen 
räumlichen und sachlichen Zuordnung, welche zeichnerischen Festlegungen in welchen Planwerken 
vorzunehmen waren.

Zu diesem Zweck wurde im Sanierungsrahmenplan die Abgrenzung eines Bereichs mit 

Originärausweisungen des Sanierungsrahmenplans eingeführt. Dieser Bereich umfasst im 
Wesentlichen das Gebiet der Landinanspruchnahme durch den Tagebau sowie unmittelbar angrenzende 
und vom Tagebau bzw. der Wiedernutzbarmachung berührte Gebiete und damit den Kernbereich der 
(nach-) bergbaulichen Entwicklung bzw. Sanierungstätgikeit. 

Die Einführung des Prinzips der Originärausweisungen ist im Ergebnis mit folgenden (Bindungs-) 
Wirkungen verbunden:

 – Innerhalb des Bereichs mit Originärausweisungen des Sanierungsrahmenplans gelten auch 
weiterhin die verbindlichen Festlegungen zu den Grundzügen der Wiedernutzbarmachung und zur 
Raumnutzung aus dem bestandskräftigen Sanierungsrahmenplan. 

 – Zusätzlich können bestimmte Festlegungen des Regionalplans mit gesamträumlicher Konzeption, 
insbesondere zu Windenergie, Wasserversorgung und vorbeugendem Hochwasserschutz 
(originäre Ausweisungen des Regionalplans), innerhalb des Bereichs mit Originärausweisungen 
des Sanierungsrahmenplans erfolgen, sofern sie im Einklang mit den Vorgaben des 
Sanierungsrahmenplans stehen. Andernfalls kann sich im Rahmen der Abwägung auch die 
Notwendigkeit einer weiteren Fortschreibung des Sanierungsrahmenplans ergeben. 

 – Die Raumnutzungen außerhalb des Bereichs mit Originärausweisungen des Sanierungsrahmen-
plans sind Regelungsgegenstand der Gesamtfortschreibung des Regionalplans geworden. Das 
Regionalplanverfahren konnte bereits genutzt werden, um erforderliche Anpassungen und 
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Änderungen von zeichnerischen Festlegungen im Bereich zwischen der Plangebietsgrenze und 
der Grenze des Bereichs mit Originärausweisungen des jeweiligen Sanierungsrahmenplanes 
vorzunehmen.

An der äußeren Grenze des Sanierungsgebiets wird hingegen auch weiter festgehalten. Somit behalten 
die sonstigen textlichen Festlegungen des jeweiligen Sanierungsrahmenplans vollumfänglich ihre Gül-
tigkeit.

Die beigefügte Karte 2 ist Bestandteil der Teilfortschreibung des Sanierungsrahmenplans. Es wird dar-
auf hingewiesen, dass es aufgrund der unterschiedlichen Entstehungszeiträume der Pläne und der ver-
wendeten Kartengrundlagen zu geringfügigen Abweichungen in der Darstellung kommen kann.

2 Festlegung der Teilfortschreibung des Sanierungs-
rahmenplans

Karte: Die Grenze des Bereichs mit Originärausweisungen des Braunkohlenplans als Sanierungsrah-
menplan ist in Karte 2 „Folgenutzung nach Abschluss der Sanierung“ (Anlage der Teilfortschrei-
bung) festgelegt.

Ziel: Zur Gewährleistung einer eindeutigen Zuordnung der zeichnerischen Festlegungen des Braun-
kohlenplans als Sanierungsrahmenplan gegenüber denen der Gesamtfortschreibung des Regi-
onalplans wird die Grenze des Bereichs mit Originärausweisungen des Sanierungsrahmenplans 
festgelegt.

 Außerhalb der Grenze des Bereichs mit Originärausweisungen werden die zeichnerischen Fest-
legungen der Planfassung (2002) des Braunkohlenplans als Sanierungsrahmenplan - mit Aus-
nahme der Grenze des Sanierungsgebiets - aufgehoben.

 Begründung:

Zur Gewährleistung einer eindeutigen Zuordnung der zeichnerischen Festlegungen des Braunkohlen-
plans als Sanierungsrahmenplan Tagebau Heide (sächs.Teil) gegenüber denen des Regionalplans Ober-
lausitz-Niederschlesien wird eine Grenze des Bereichs mit Originärausweisungen des Sanierungsrah-
menplans festgelegt. 

Während die Abgrenzung des Sanierungsgebiets Tagebau Heide (sächsischer Teil) nach den rechtlichen 
Vorgaben des § 5 Abs. 1 SächsLPlG erfolgte und wesentlich durch die Reichweite der bergbaulichen 
Grundwasserbeeinflussung bestimmt ist, sind mit dem Bereich der Originärausweisungen des Sanie-
rungsrahmenplans die unmittelbar von der bergbaulichen Tätigkeit und Wiedernutzbarmachung räum-
lich und sachlich betroffenen Gebiete erfasst.
Der Abbau in der Lagerstätte Heide erstreckte sich von 1909 bis zur Stilllegung im Jahr 1967 über meh-
rere kleinere Abbaufelder. Der Bereich der Originärausweisungen des Sanierungsrahmenplans umfasst 
im Wesentlichen die Flächen der Landinanspruchnahme durch den Tagebau Heide auf sächsischem 
Gebiet einschließlich Randbereiche. Etwas abgesetzt, südwestlich der Ortslage Leippe befindet sich die 
Außenhalde des Tagebaues, die ebenfalls als Bereich mit Originärausweisungen des Sanierungsrah-
menplanes ausgewiesen ist. Dabei handelt es sich um die in den 1930er Jahren aus den Aufschlussmas-
sen des Tagebaues V aufgeschüttete Abraumhalde. Aufgrund massiver Erosionserscheinungen wurde 
die Halde als geotechnischer Sperrbereich eingeordnet. 

Außerhalb des Originärbereichs liegen dagegen die Flächen der ehemaligen Brikettfabrik östlich der 
Ortslage Heide. Dieser Bereich wurde nach einem eigenständigen Abschlussbetriebsplan saniert und 
steht nicht mehr unter Bergaufsicht.

Innerhalb der in Karte 2 festgelegten Grenze des Bereichs mit Originärausweisungen des Sanierungs-
rahmenplans gelten die zeichnerischen Festlegungen der verbindlichen Planfassung des Sanierungs-
rahmenplans (2002) unverändert fort. Dies sind im Einzelnen folgende Festlegungen:

 – Vorranggebiet für Natur und Landschaft 
 – Ortsverbindungsstraße (Grünewald)–Leippe (i. V. m. Ziel 13 des Sanierungsrahmenplans).

Alle weiteren Raumnutzungsausweisungen in der Karte 2 sind nachrichtliche Übernahmen aus dem 
zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses des Sanierungsrahmenplans gültigen Regionalplan und sind 
als solche gekennzeichnet.
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Außerhalb dieser in Karte 2 festgelegten Grenze erfolgen alle zeichnerischen Festlegungen (mit Ausnah-
me der Sanierungsgebietsgrenze) zukünftig im Regionalplan und sind bereits Gegenstand der Zweiten 
Gesamtfortschreibung. Die Grenze des Bereichs mit Originärausweisungen des Sanierungsrahmen-
plans ist nachrichtlich in die Raumnutzungskarte des Regionalplans übernommen.

Alle sonstigen textlichen Festlegungen des Sanierungsrahmenplans (2002) gelten für das gesamte Sa-
nierungsgebiet unverändert fort. 

3 Quellenverzeichnis
 – Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353) geändert worden ist
 – Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz –

SächsLPlG) vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706), das zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung 
vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert worden ist

 – Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Freistaat Sachsen vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. 
S. 525), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden 
ist

 – Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über den Landesentwicklungsplan Sachsen 
(Landesentwicklungsplan 2013 – LEP 2013) vom 14. August 2013 

 – Erste Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberlausitz-Niederschlesien (verbindlich seit                  
4. Februar 2010)

 – Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberlausitz-Niederschlesien gemäß 
Satzungsbeschluss vom 26. Januar 2023

 – Braunkohlenplan als Sanierungsrahmenplan für den stillgelegten Tagebau Heide (sächs. Teil) (ver-
bindlich seit 26. September 2002)

4 Strategische Umweltprüfung (SUP) im Zuge der Teil-
fortschreibung – Vorprüfung des Einzelfalls bei ge-
ringfügigen Änderungen von Raumordnungsplänen 
(Umweltscreening)
Bei der Aufstellung und Fortschreibung von Raumordnungsplänen ist grundsätzlich eine Umwelt-
prüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen der Planung auf die 
Schutzgüter und deren Wechselwirkungen zu ermitteln und zu bewerten sind. Die Durchführung der 
Strategischen Umweltprüfung sowie die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen richten 
sich gemäß § 4a SächsUVPG für Raumordnungspläne nach den Bestimmungen des ROG und des Sächs-
LPlG. Gegenstand dieser Prüfung sind die textlichen und zeichnerischen Festlegungen (Ziele und Grund-
sätze) des Raumordnungsplans.

Gemäß § 8 Abs. 2 ROG kann bei geringfügigen Änderungen von Raumordnungsplänen von einer Um-
weltprüfung abgesehen werden, wenn durch eine überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der 
in Anlage 2 (zu § 8 Abs. 2 ROG) genannten Kriterien festgestellt wurde, dass die Änderungen voraus-
sichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen haben werden. Diese Prüfung ist unter Beteiligung 
der öffentlichen Stellen, deren umwelt- und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich von den Umwel-
tauswirkungen des Raumordnungsplans berührt werden kann, durchzuführen. 

Im Verfahren zur Aufstellung der Teilfortschreibung des Sanierungsrahmenplans Tagebau Heide (säch-
sischer Teil) nach § 6 Abs. 1 SächsLPlG wurden dementsprechend die Beteiligten, deren umwelt- und 
gesundheitsbezogener Aufgabenbereich von den Umweltauswirkungen der Planänderung berührt wer-
den könnte, zur Stellungnahme aufgefordert. Insgesamt wurden auf diese Weise 21 Träger öffentlicher 
Belange einbezogen. 
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Die nachfolgende Tabelle enthält das Ergebnis der durchgeführten Vorprüfung des Einzelfalls (Umwelt-
screening).

Tabelle: Vorprüfung des Einzelfalls bei geringfügigen Änderungen von Raumordnungsplänen (hier: Sanierungsrahmenplan Tagebau Heide (säch-
sischer Teil)) unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zu § 8 Abs. 2 ROG genannten Kriterien für die Bestimmung der voraussichtlichen 
Erheblichkeit von Umweltauswirkungen

1. Merkmale der Planänderung, insbesondere in Bezug auf

das Ausmaß, in dem die Planänderung einen Rahmen i. S. des § 35 
Abs. 3 UVPG setzt 

 – Rahmensetzung für die Bauleitplanung
 – Rahmensetzung für die Fachplanung

erheblich unerheblich

	 

das Ausmaß, in dem die Planänderung andere Pläne und Program-
me beeinflusst 

erheblich unerheblich

	 

die Bedeutung der Planänderung für die Einbeziehung umwelt- und 
gesundheitsbezogener Erwägungen, insbesondere im Hinblick auf 
die Förderung der nachhaltigen Entwicklung:

 – in der Regionalplanung
 – in nachgeordneten Verfahren

erheblich unerheblich

	 

die für die Planänderung relevanten umweltbezogenen, einschließ-
lich gesundheitsbezogener Probleme (Rahmensetzung für Vorhaben 
mit folgenden Auswirkungen:

 – Flächeninanspruchnahme
 – Flächennutzungsänderung
 – Zerschneidung, Barrieren
 – Grundwasserstandsänderung
 – Veränderung abiotischer Umweltfaktoren
 – Überschwemmung, Flutung
 – Lärm- und Staubemissionen
 – visuell wirksame Umweltveränderungen
 – positive Umweltauswirkungen
 – schutzgutunterstützende Umweltauswirkungen)

erheblich unerheblich

	 

die Bedeutung der Planänderung für die Durchführung nationaler 
oder europäischer Umweltvorschriften

Ja Nein
	 

2.	Merkmale	der	möglichen	Auswirkungen	und	der	voraussichtlich	betroffenen	Gebiete,	insbe-
sondere in Bezug auf

die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der 
Auswirkungen

erheblich unerheblich

	 

den kumulativen und grenzüberschreitenden Charakter der Auswir-
kungen

erheblich unerheblich

	 

die Risiken für die Umwelt, einschließlich der menschlichen Gesund-
heit (z. B. bei Unfällen)

erheblich unerheblich

	 

den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen erheblich unerheblich

	 

die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen 
Gebiets aufgrund der besonderen natürlichen Merkmale, des kul-
turellen Erbes, der Intensität der Bodennutzung des Gebiets jeweils 
unter Berücksichtigung der Überschreitung von Umweltqualitätsnor-
men und Grenzwerten

erheblich unerheblich

	 

Natura 2000-Gebiete nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG
 – FFH-Gebiet Bergbaufolgelandschaft Laubusch - Erikasee
 – SPA-Gebiet Bergbaufolgelandschaft bei Hoyerswerda

möglich ausgeschlossen

	 
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2.	Merkmale	der	möglichen	Auswirkungen	und	der	voraussichtlich	betroffenen	Gebiete,	insbe-
sondere in Bezug auf

Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG, soweit nicht bereits als 
Natura 2000-Gebiete erfasst

möglich ausgeschlossen

	 

Nationalparke gemäß § 24 BNatSchG, soweit nicht bereits als Natura 
2000-Gebiete erfasst

möglich ausgeschlossen

	 

Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den  
§§ 25 und 26 BNatSchG,

 – Landschaftsschutzgebiet Lauta - Hoyerswerda - Wittichenau
 – Landschaftsschutzgebiet Elsterniederung/westlich Oberlausitzer 

Heide zwischen Senftenberg und Ortrand 
 – Landschaftsschutzgebiet Bernsdorfer Teichlandschaft 

möglich ausgeschlossen

	 

gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG möglich ausgeschlossen

	 

Wasserschutzgebiete gemäß § 51 WHG, Heilquellenschutzgebiete 
gemäß § 53 Abs. 4 WHG sowie Überschwemmungsgebiete gemäß  
§ 76 WHG,

möglich ausgeschlossen

	 

Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten 
Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind,

möglich ausgeschlossen

	 

Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte 
im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 dieses Gesetzes,

möglich ausgeschlossen

	 

in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkma-
lensembles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die 
Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäologisch be-
deutende Landschaften eingestuft worden sind.

möglich ausgeschlossen

	 

Fazit

Von der Teilfortschreibung des Sanierungsrahmenplans gehen weder erhebliche Umweltauswirkungen 
aus, noch werden Änderungen der rahmensetzenden Bestimmungen des Plans vorgenommen.

Die Teilfortschreibung zur Festlegung der Grenze des Bereichs mit Originärausweisungen des Sanie-
rungsrahmenplans Tagebau Heide (sächsischer Teil) dient der eindeutigen Zuordnung der regionalpla-
nerischen Festlegungen im Sanierungsrahmenplan (Zielkarte „Folgenutzung nach Abschluss der Sanie-
rung“) gegenüber dem Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien (Raumnutzungskarte). Sie erzeugt 
keine materiellen Auswirkungen auf die innerhalb der festgelegten Linie befindlichen zeichnerischen 
Ausweisungen des bestandskräftigen Sanierungsrahmenplans. 
Die außerhalb der festgelegten Linie entfallenden zeichnerischen Festlegungen des Sanierungsrahmen-
plans bedürfen keiner Umweltprüfung. Künftige Raumnutzungsfestlegungen in diesem Bereich sind im 
Regionalplan getroffen und wurden im Zuge der Regionalplanerstellung einer Strategischen Umwelt-
prüfung unterzogen.

Somit kann im Rahmen der Teilfortschreibung des Sanierungsrahmenplans auf die Durchführung 

der Umweltprüfung verzichtet werden.


